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Eine Nachfrist reicht 
von  

Bertram Roscher

Die Neufassung der Vergabe- und
Vertragsordnung für Bauleistungen
(VOB) Teil B – VOB/B Ausgabe
2006 – ist am 18. Oktober 2006 im
Bundesanzeiger bekannt gemacht
worden. Wurde ein Bauvertrag nach
diesem Zeitpunkt geschlossen und
die VOB/B durch eine entsprechen-
de Vereinbarung wirksam in den Ver-
trag einbezogen, gilt grundsätzlich
die aktuelle Ausgabe 2006. 

Das Erfreuliche: Die Änderungen
halten sich in Grenzen. Musste die
VOB/B Ausgabe 2002 an das Gesetz
zur Modernisierung des Schuld-
rechts angepasst werden, betreffen
die aktuellen Änderungen lediglich
die Einarbeitung aktueller Recht-
sprechung und einige klarstellende
Ergänzungen. Hier die wesent-
lichen Punkte:

In Paragraf 1 Nr. 1 Satz 2 wurde
zur Klarstellung hinter „Allgemei-
nen Technischen Vertragsbedin-
gungen für Bauleistungen“ in
Klammern die Abkürzung „(VOB/
C)„ eingefügt. Damit ist klarge-
stellt: In VOB/B-Verträgen gelten
„automatisch“ die ATV = VOB/C =
DIN 18299 ff.

In Paragraf 4 Nr. 8 wird klarge-
stellt, dass Auftragnehmer (AN) bei
der Weitervergabe von Bauleistun-
gen an Nachunternehmer „die Ver-
gabe- und Vertragsordnung für
Bauleistungen Teile B und C“ – al-
so nicht Teil A – zugrunde zu legen
haben. Die Vergabe der Subunter-
nehmeraufträge muss also nicht
öffentlich ausgeschrieben werden;
es sei denn der AN ist selbst öffent-
licher Auftraggeber (AG) nach Pa-
ragraf 98 GWB.

Die wohl wesentlichste Ände-
rung betrifft den neu eingefügten
Paragrafen 6 Nr. 6 S. 2. Dort heißt
es: „Im übrigen (= neben Scha-
densersatzansprüchen bei vom AG
verschuldeten Behinderungen)
bleibt der Anspruch des Unterneh-
mers auf angemessene Entschädi-
gung nach Paragraf 624 BGB unbe-
rührt, sofern die Anzeige nach Nr.
1 Satz 1 erfolgt oder wenn Offen-
kundigkeit nach Nr. 1 Satz 2 gege-
ben ist.“ Das bedeutet, der AN hat
auch bei vom AG nicht verschul-
deten Baubehinderung (etwa  Käl-
teeinbruch, Hochwasser etc.) einen
Anspruch auf angemessene Ent-
schädigung. Voraussetzung ist nur,
dass er die Behinderung angezeigt
hat oder die Anzeige wegen Offen-
kundigkeit der Behinderung ent-
behrlich war. Das entspricht der
Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs zum stets aktuellen The-
ma „Baubehinderung“.

Zu Paragraf 8 Nr. 2 Abs. 1, der
Kündigung im Insolvenzfall: Nach

der Ausgabe 2002 war nur der In-
solvenzantrag des AN selbst Kündi-
gungsgrund. Zusätzlich berechtigt
nun auch ein zulässiger Insolvenz-
antrag des AG oder anderer Gläu-
biger des AN zur Kündigung. 

Nach dem ergänzten Paragrafen
16 Nr. 1 Abs. 1 Satz 1 sind Ab-
schlagszahlungen „in möglichst
kurzen Zeitabständen oder zu den
vereinbarten Zeitpunkten zu ge-
währen“. Letzteres meint die
längst übliche Vereinbarung von
Zahlungsplänen. Voraussetzung ist
aber selbstredend, dass zu dem ver-
einbarten Zeitpunkt eine entspre-
chende vertragsgemäße Leistung
nachgewiesen wird. 

Im neu eingefügten Paragrafen
16 Nr. 3 Abs. 1 Satz 2 wird die
Rechtsprechung des Bundesge-
richtshofs zur Rechtsfolge des Ver-
säumnisses der Prüffrist umgesetzt:
„Werden Einwendungen gegen die
Prüfbarkeit unter Angabe der
Gründe hierfür nicht spätestens
innerhalb von zwei Monaten nach
Zugang der Schlussrechnung erho-
ben, so kann der Auftraggeber sich
nicht mehr auf die fehlende Prüf-
barkeit berufen.“ Der ehemals auf
AG-Seite beliebte Einwand fehlen-
der Prüffähigkeit wird damit noch
weiter an Bedeutung verlieren.

In Paragraf 16 Nr. 5 Abs. 1 wird
klargestellt, dass es nur „einer“
Nachfrist bedarf, um die Arbeiten
wegen Zahlungsverzug einstellen
zu können. Werden also fällige
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Zahlungen nicht geleistet, muss
dem Auftraggeber eine angemesse-
ne Nachfrist zur Zahlung gesetzt
werden. Nach Ablauf dieser einen
Nachfrist können die Arbeiten ein-
gestellt werden.

In Paragraf 17 Nr. 5 Satz 1 (The-
ma Sicherheiten) wird klargestellt,
dass mit Sperrkonto ein „UND-
Konto“ gemeint ist. Zahlt der AG
den Sicherheitseinbehalt auch auf
eine angemessene Nachfrist hin
nicht auf ein solches UND-Konto,
kann der AN die sofortige Auszah-
lung des Einbehalts verlangen. Der
AG hat dann auch keinen An-
spruch auf Übergabe einer Bürg-
schaft oder einer anderen Sicher-
heit.

Im neu eingefügten Paragrafen
17 Nr. 6 Abs. 1 Satz 2 wird die Be-
messungsgrundlage der Berech-
nung des Sicherheitseinbehalts bei
Umkehr der Umsatzsteuerschuld-
nerschaft (Paragraf 13b UStG) gere-
gelt. Einige AG waren der Mei-
nung, zwar Nettozahlungen leisten
zu müssen, jedoch zur Berechnung
des Sicherheitseinbehalts fiktiv die
Umsatzsteuer aufschlagen zu kön-
nen. Dies ist aber falsch: „Sofern
Rechnungen ohne Umsatzsteuer
gemäß Paragraf 13b UStG gestellt
werden, bleibt die Umsatzsteuer
bei der Berechnung des Sicher-
heitseinbehalts unberücksichtigt.“
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Sammelposten bilden und 
über fünf Jahre abschreiben

von 
Christoph Iser

Die Unternehmenssteuerreform
2008 sieht erhebliche Änderungen
bei den Geringwertigen Wirt-
schaftsgüter (GWG) vor. Alles, was
zwischen 100 und 1.000 Euro kos-
tet, soll nicht mehr sofort den Ge-
winn mindern. Der Unternehmer
muss erst Sammelposten bilden.
Der Betrag wird dann über fünf Jah-
re abgeschrieben.

Nach dem derzeit gültigen Recht
können die Geringwertigen Wirt-
schaftsgüter sofort als Betriebsaus-
gabe den Gewinn mindern. Einzi-
ge Voraussetzungen sind, dass ihre
Nettoanschaffungskosten nicht
mehr als 400 Euro betragen und sie
zu einer selbständigen Nutzung fä-
hig sind (Drucker oder Monitor
können also niemals ein GWG
sein, denn sie können nur mit ei-
nem Computer genutzt werden).

Mit der Unternehmenssteuerre-
form 2008 kann der Unternehmer
eine direkte Minderung des Ge-
winns nur noch erreichen, wenn
die Anschaffungskosten ohne Um-
satzsteuer nicht mehr als 100 Euro
betragen. Die Voraussetzung der

selbstständigen Nutzbarkeit bleibt
ohnehin bestehen. 

Für Wirtschaftsgüter, die in der
Anschaffung über 100 Euro und
maximal 1.000 Euro kosten, muss
künftig ein Sammelposten gebildet
werden. Alle Wirtschaftsgüter, die
in einem Jahr gekauft wurden und
sich in diesem Preisrahmen befin-
den, werden zusammengefasst. Der
Betrag wird dann in gleichen Beträ-
gen über fünf Jahre abgeschrieben.
Die 2008 angeschafften Wirt-
schaftsgüter von 100 bis 1.000 Euro
würden also erst in 2012 vollstän-
dig vom Gewinn abgezogen sein. 

Da für jedes Jahr ein eigener Sam-
melposten gebildet werden muss,
werden im Jahresabschluss zum 31.
Dezember 2012 auch fünf Sammel-
posten existieren. Die Gewinnmin-
derungen sehen dann so aus: Der
Sammelposten für 2012 hat den
Gewinn um insgesamt 20 Prozent
der Anschaffungskosten gemindert.
Der Posten aus 2011 um 40 Pro-
zent, aus 2010 um 60 Prozent, aus
2009 um 80 Prozent und der Posten
aus 2008 kann schließlich 100 Pro-
zent Gewinnminderung verzeich-
nen und muss nicht weiter geführt
werden. Die Krönung: Wenn ein
solches GWG innerhalb der fünf

Jahre wieder verkauft wird, muss
der Veräußerungserlös direkt voll
besteuert werden, die Gewinnmin-
derung aus der Anschaffung bleibt
aber nur über den Sammelposten
abziehbar. Beispiel: Ein Handwerker
kauft in 2008 zehn Bohrmaschinen
im Preis von je 500 Euro, 2009 ver-
kauft er davon wieder sieben für je
300 Euro. Unterm Strich muss er
den Verkaufspreis der sieben Bohr-
maschinen (2.100 Euro) in 2009 be-
steuern, obwohl er bis Ende 2009
für die sieben Maschinen erst 1.400
Euro der Anschaffungskosten (je
700 Euro in 2008 und 2009) ge-
winnmindernd einsetzen dürfte. So
wird ein tatsächlicher Verlust zur
Steuer herangezogen. 

Auch wenn die Bundesregierung
mit dieser Regelung die Bürokratie-
kosten der Unternehmen mindern
möchte, scheint es fraglich, dass
dies so gelingt. Die Bürokratiekos-
ten der Firmen allein durch diese
Regelung werden – so steht es im
Gesetzentwurf – auf 180 Millionen
Euro geschätzt. Dem gegenüber sol-
len im Jahresschnitt Steuermehrein-
nahmen von 905 Millionen stehen. 

Geringwertige Wirtschaftsgüter: Bürokratiemonster der Unternehmenssteuerreform

Die VOB gibt es bereits seit 1926. Seither wurde das Regelwerk für die Bau-
branche schon mehrfach geändert.    Foto: Tack

Fahrten zur 
Berufsschule
sind Dienstreisen
Fahrten der Auszubildenden zur
Berufsschule gelten als Dienstrei-
sen. Der Betrieb kann seinem Lehr-
ling also die tatsächlichen Kosten
oder pauschal 0,30 Euro je gefahre-
nem Kilometer steuerfrei erstatten.
Außerdem kann er noch die üb-
lichen  Verpflegungspauschalen
zahlen. Diese Regelung wurde von
den Neuerungen zur Entfernungs-
pauschale nicht betroffen, weil die
Neuregelung sich nur auf die Fahr-
ten zwischen Wohnung und Be-
trieb und nicht auf Dienstreisen
beziehen, berichtet Dipl.-Kauf-
mann Rainer Altmeyer von der
Handwerkskammer Trier. 

Bei Blockunterricht oder minde-
stens drei Berufsschultagen pro
Woche kann die Entfernungspau-
schale allerdings zum Tragen kom-
men, da die Berufsschule nach Ab-
lauf von drei Monaten als zweite re-
gelmäßige Arbeitsstätte angesehen
wird. Dann könnte der Arbeitgeber
wie bei Fahrten zwischen Woh-
nung und Betrieb nur noch ab dem
21. Entfernungskilometer 0,30 Euro
je Kilometer zahlen und mit 15 Pro-
zent pauschal versteuern. Bei einer
Unterbrechung von mindestens
vier Wochen beginnt aber immer
ein neuer Dreimonats-Zeitraum.
Die Frist spielt also keine Rolle,
wenn jeder Block zwei bis drei Wo-
chen dauert und dazwischen min-
destens vier Wochen liegen. 
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